
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Susanne Kurz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
vom 19.12.2024

Kultur für alle – auch auf dem Land? – Finanzielle Ausstattung der Förderung 
kultureller Teilhabe in der Fläche Bayerns durch die Staatsregierung

Das Landesentwicklungsprogramm1 Bayern (LEP, Stand 1. Juni 2023) nennt in sei-
ner „Vision Bayern 2035 – Gleichwertige Lebens-und Arbeitsbedingungen in allen 
Teilräumen“ explizit auch „ein flächendeckendes Netz an Einrichtungen und Dienst-
leistungen der Daseinsvorsorge wie […] Kultur- und Sporteinrichtungen […], die aus 
dem Umland in angemessener Zeit zu erreichen sind.“ als Ziel. Präzisiert wird im LEP 
dann unter 8.4.2 „Einrichtungen der Kunst und Kultur“ wie folgt: „Barrierefreie und viel-
fältige, auch traditionsreiche oder regionalbedeutsame Einrichtungen und Angebote 
der Kunst und Kultur sollen in allen Teilräumen vorgehalten werden.“ Auch der CSU-
FW-Koalitionsvertrag2 für die Legislaturperiode 2023 bis 2028 bekennt sich zur Unter-
stützung von Kunst und Kultur. Mit Blick auf Klassismus, Altersdiskriminierung und 
Teilhabegerechtigkeit und im Sinne einer sozialen Nachhaltigkeit wird darin zu recht 
u. a. betont, dass das kulturelle Angebot in allen Landesteilen Bayerns, insbesondere 
für junge Menschen und Menschen mit geringem Einkommen, erhalten bleiben soll.

1 Landesentwicklungsprogramm Bayern, https://www.stmwi.bayern.de/landesentwicklung/
instrumente/landesentwicklungsprogramm/

2 „Wir werden das kulturelle Angebot für alle Landesteile Bayerns mit einem niederschwelligen 
Angebot erhalten, um insbesondere auch junge Menschen und Menschen mit geringerem 
Einkommen am reichen kulturellen Leben Bayerns teil haben zu lassen“. 
Vgl. https://www.csu.de/common/download/Koalitionsvertrag_2023_Freiheit_und_Stabilitaet.pdf, 
Seite 26 

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Welche Maßnahmen wurden in den Jahren seit 2022 für den Erhalt 
der kulturellen Teilhabe, insbesondere für jüngere Menschen, durch-
geführt (bitte mit Aufschlüsselung der Maßnahmen und der bisher 
veranschlagten Summen pro Maßnahme und Jahr pro Regierungs-
bezirk sowie Angabe der jeweiligen Titelgruppe, sofern vorhanden, 
beginnend mit dem Jahr 2022)?   5

1.2 Welche Maßnahmen werden bisher für den Erhalt der kulturellen Teil-
habe, insbesondere für jüngere Menschen, bis zum Ende der Legislatur-
periode geplant (bitte mit Aufschlüsselung der Maßnahmen und der 
bisher geplanten Summen pro Maßnahme und Jahr pro Regierungs-
bezirk sowie Angabe der jeweiligen Titelgruppe, beginnend mit dem 
ersten Jahr, das unter Frage 1.1 nicht aufgeführt ist)?   7
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2.1 Welche Maßnahmen wurden in den Jahren seit 2022 für den Erhalt 
der kulturellen Teilhabe, insbesondere für Menschen mit geringerem 
Einkommen jeglichen Alters, durchgeführt (bitte mit Aufschlüsselung 
der Maßnahmen und der bisher veranschlagten Summen pro Maß-
nahme und Jahr pro Regierungsbezirk sowie Angabe der jeweiligen 
Titelgruppe, beginnend mit dem Jahr 2022)?   8

2.2 Welche Maßnahmen werden bisher für den Erhalt der kulturellen Teil-
habe, insbesondere für Menschen mit geringerem Einkommen, bis 
zum Ende der Legislaturperiode geplant (bitte mit Aufschlüsselung 
der Maßnahmen und der bisher geplanten Summen pro Maßnahme 
und Jahr pro Regierungsbezirk sowie Angabe der jeweiligen Titel-
gruppe, beginnend mit dem ersten Jahr, das unter Frage 1.1 nicht auf-
geführt ist)?   9

3.1 Wie viele der seit 2022 ausgegebenen Teilhabemittel nach Frage 1.1 
und 2.1 wurden für Maßnahmen und Förderungen in Regionalzentren 
und Metropolen verwendet (bitte getrennt aufschlüsseln nach Maß-
nahme, nach Bezirk sowie innerhalb der Bezirke für Ausgaben für 
Regionen außerhalb der Regionalzentren in Prozent)?   10

3.2 Wie viele der für die Zukunft eingeplanten Teilhabemittel nach den 
Fragen 1.2 und 2.2 werden für Maßnahmen und Förderungen in 
Regionalzentren und Metropolen verwendet (bitte getrennt aufschlüsseln 
nach Maßnahme, nach Bezirk sowie innerhalb der Bezirke für Aus-
gaben für Regionen innerhalb und außerhalb der Metropolen und 
Regionalzentren in Prozent der Gesamtsumme)?   10

4.1 Welche Programme oder Projekte der CSU-FW-Staatsregierung zur 
kulturellen Teilhabe junger Menschen werden außerhalb der Metro-
polen und Regionalzentren gefördert (bitte tabellarisch auflisten mit 
Angabe des jeweiligen Finanzrahmens der jeweiligen Programme und 
Projekte)?   10

4.2 Mit welchen Maßnahmen wird sichergestellt, dass staatliche oder in 
Projekten oder dauerhaft staatlich geförderte kulturelle Angebote für 
Menschen mit geringem Einkommen in allen Landesteilen Bayerns 
zugänglich bleiben (bitte mit Angabe der zugrunde liegenden Maß-
nahmen und Haushaltsmittel)?   11

4.3 Hat die Staatsregierung Kenntnis über die Möglichkeiten der Kommu-
nen, eine Kofinanzierung leisten zu können, sollten Zuschüsse hieran 
gekoppelt sein?   11

5.1 Rainer Glaaps Buch „Publikumsschwund? Ein Blick auf die Theater-
statistik seit 1949“ sowie kulturelle Teilhabeforschung und Nicht-Pu-
blikums-Monitoring wie KulMon zeigen trotz steigender Kulturausgaben 
keine nachhaltige Erschließung neuer Besuchergruppen und Publika, 
sondern eine Verkleinerung des erreichten Personenkreises; wie plant 
die Staatsregierung, diesem Trend entgegenzuwirken?   12

5.2 Welches Monitoring nutzt die Staatsregierung zur Kontrolle der Wirk-
samkeit der eingesetzten Mittel in Bezug zu den selbst gesteckten 
Zielen des LEP und des Koalitionsvertrages?   12
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5.3 Welches Monitoring nutzt die Staatsregierung in Bezug zur messbaren 
Verteilung von Mitteln innerhalb der Metropolen und Regionalzentren 
und außerhalb dieser?   13

Hinweise des Landtagsamts   14
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Antwort  
des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst  
vom 13.03.2025

Vorbemerkung:

Die Staatsregierung misst der kulturellen Teilhabe aller Menschen, die in Bayern leben 
– unabhängig von Alter, Wohnort, sozialer Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten – 
eine hohe Bedeutung bei. Da kulturelle Teilhabe in vielen verschiedenen Kontexten 
und an den unterschiedlichsten Orten erfolgt, ist ihre Ermöglichung nicht als isolierte 
Fördermaßnahme zu verstehen, sondern als grundlegender Bestandteil der Arbeit 
aller Einrichtungen und Projekte im Kulturbereich. Alle Verbände, Vereine, sonstigen 
Vereinigungen, staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen, freien Träger, Initiati-
ven etc., die im Kulturbereich tätig sind, leisten mit ihrer Arbeit kulturelle Bildung, sei 
es explizit im konkreten Projekt oder in der konkreten Maßnahme, als Teilprojekt- oder 
Teilmaßnahme, aber auch implizit im Rahmen ihres gesamten Angebots. Daher erfolgt 
die Förderung kultureller Teilhabe in Bayern insbesondere über die Grundfinanzierung 
und strukturelle Unterstützung dieser Einrichtungen. Es gibt keine isolierten Ausgabe-
ansätze, deren Zweckbestimmung ausschließlich Maßnahmen der kulturellen Teilhabe 
umfassen. Entsprechende Ausgaben werden unter einer Vielzahl von Ausgabeansätzen 
veranschlagt und verbucht.

Vor diesem Hintergrund ist eine abgegrenzte, zielgruppenorientierte Aufschlüsselung 
einzelner Maßnahmen und der für sie aufgewendeten Mittel nicht in dieser Form mög-
lich, weil diese Förderung integraler Bestandteil der Kulturförderung des Freistaates 
Bayern ist. Eine Auswertung und Aufschlüsselung von Ausgaben für kulturelle Teil-
habe ist daher nicht möglich. Stattdessen werden im Folgenden bei der Beantwortung 
der Fragen vor allem Beispiele verschiedener Sparten und Einrichtungen benannt, in 
denen sich der Freistaat Bayern besonders für eine erfolgreiche kulturelle Teilhabe 
der genannten Zielgruppen engagiert. Hinsichtlich der gewünschten Aufschlüsselung 
konkreter Maßnahmen nach Metropolen, Regionalzentren, Bezirken und Regionen 
wird darauf hingewiesen, dass die örtliche Kulturpflege gemäß Art. 83 Bayerische 
Verfassung in den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden fällt und sich dem Ver-
antwortungsbereich der Staatsregierung entzieht. Die Zuständigkeit des Freistaates 
Bayern beginnt erst dann, wenn Maßnahmen überregionale Wirkung entfalten. Die 
gewünschte örtliche Abgrenzung, wie sie in der Schriftlichen Anfrage vorgenommen 
wird, entspricht daher nicht den staatlichen Fördergrundsätzen.

Zu den Fragen im Einzelnen antwortet das StMWK in Abstimmung mit dem Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus (StMUK), dem Staatsministerium für Arbeit und 
Soziales (StMAS), dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat (StMFH) und 
dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) wie folgt:
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1.1 Welche Maßnahmen wurden in den Jahren seit 2022 für den Erhalt 
der kulturellen Teilhabe, insbesondere für jüngere Menschen, durch-
geführt (bitte mit Aufschlüsselung der Maßnahmen und der bisher 
veranschlagten Summen pro Maßnahme und Jahr pro Regierungs-
bezirk sowie Angabe der jeweiligen Titelgruppe, sofern vorhanden, 
beginnend mit dem Jahr 2022)?

Im Folgenden werden ausgewählte Beispiele verschiedener Sparten und Einrichtungen 
benannt, in denen sich der Freistaat Bayern besonders für eine erfolgreiche kulturelle 
Teilhabe der genannten Zielgruppen engagiert:
 – Die bayerische Landeskoordinierungsstelle Musik wurde 2011 als ressortüber-

greifende Arbeitsgemeinschaft der damaligen Staatsministerien für Unterricht 
und Kultus, für Wissenschaft, Forschung und Kunst (StMWFK) und für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen sowie des Bayerischen Musikrats e. V. (BMR) 
gegründet. Sie dient u. a. zur Sammlung, Darstellung, Vermittlung und Durch-
führung von Musikbildungsprojekten als Servicestelle; zur Unterstützung neuer 
Initiativen zur musikalischen Breitenbildung zur Kooperation und/oder Vernetzung 
in und zwischen Kindertageseinrichtungen, Schulen, Vereinen, Musikbildungs-
einrichtungen, Musikbildungsprojekten, Seniorenprojekten; zur Entwicklung von 
Modellen in Kooperation mit Partnern zur Unterstützung des Ausbaus musikali-
scher Bildung in allen Regionen Bayerns und zur Umsetzung des bayernweiten 
jährlichen „Aktionstags Musik“.

 – Landesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogischen Einrichtungen 
Bayern e. V. (LJKE); außerschulische Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (in-
stitutionelle Förderung und Projektförderung)

 – Förderung öffentlicher Bibliotheken; Auszeichnung Gütesiegel „Bibliotheken – 
Partner der Schulen“; gewürdigt werden das herausragende Engagement von 
öffentlichen sowie wissenschaftlichen Bibliotheken bei der Kooperation mit Schu-
len in den Bereichen Leseförderung, Vermittlung von Informationskompetenz und 
bibliotheksfachliche Dienstleistungen für Schulbibliotheken (Kooperationsprojekt 
StMWK und StMUK)

 – Internationale Jugendbibliothek (institutionelle Förderung und Projektförderung 
differenzierter, passgenauer Angebote für Kinder und Jugendliche verschiedener 
Altersgruppen, insbesondere Förderung des White Ravens Festivals mit zahl-
reichen Veranstaltungen in ganz Bayern)

 – Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e. V. (institutionelle Förde-
rung und Projektförderung differenzierter, passgenauer Angebote für Kinder und 
Jugendliche verschiedener Altersgruppen, Ausstellungen, Lesungen, Aktions- 
und Teilhabetage sowie durch das vom StMWK initiierte Projekt „Lese-Kick“)

 – Umfangreiche Kinder- und Jugendtheaterprogramme der Bayerischen Staats-
theater mit speziellen Aufführungen, Workshops und Einführungsveranstaltungen

 – Verband freier Kinder- und Jugendtheater Bayern (vfkjtb); Förderung von Gast-
spielen für junges Publikum an dezentralen Orten in Bayern außerhalb der etab-
lierten Bühnen, d. h. in Kulturhäusern, Kindergärten, Schulen und Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendpflege

 – Unterstützung von nichtstaatlichen Kinder- und Jugendtheatern wie Theater 
Mummpitz, Theater Pfütze und Theater EUKITEA

 – Bayerischer Musikrat; Förderung unterschiedlicher Vorhaben und Maßnahmen 
in den Bereichen des Laienmusizierens, der professionellen Musik und der mu-
sikalischen Teilhabe (z. B. „NMiS – Lehrer Singen Kinder klingen“, Chorwerkstatt 
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Schwaben, Bayerische Chorakademie mit Landesjugendchor und Singakademie, 
Chor- und Bläserklassentag)

 – Verband Bayerischer Sing- und Musikschulen e. V.; Förderung der breiten und 
niederschwelligen musikalischen Teilhabe im gesamten Freistaat

 – Tonkünstlerverband Bayern e. V.; Förderung qualifizierter Musikunterrichts-
angebote, insbesondere durch private Musikinstitute

 – Landesausschuss Jugend musiziert e. V.; Förderung des bayerischen Landes-
wettbewerbs „Jugend musiziert“ und des Bayerischen Landesjugendorchesters

 – Landesjugendjazzorchester Bayern: Arbeitsphasen und „Jugend jazzt!“; Kurs-
angebote vom Jazzbeginner bis zu Masterclasses für Studierende und Fort-
bildungsseminare für Lehrende

 – Haus der Kunst; Förderung von Maßnahmen wie spezielle Ferien-Workshops für 
Schülerinnen und Schüler sowie junge Gruppen, verschiedener Programme für 
Kinder und Jugendliche, die zum Mitmachen und Ausprobieren einladen sowie 
Führungen speziell für Familien (einschließlich „Baby hört mit“); Gründung eines 
Jugendbeirats zu Beginn des Schuljahrs 2024/2025 (Blick hinter die Kulissen, 
Einbringung eigener Ideen in den Entstehungsprozess von Ausstellungen).

 – Alle staatlichen Museen und Sammlungen führen zahlreiche und vielfältige Maß-
nahmen zur Förderung der kulturellen Teilhabe junger Menschen durch (Pro-
gramme und Aktionen für Kinder, Jugendliche, Familien und Schulklassen, um 
sie mit niedrigschwelligen und altersgerechten Vermittlungsangeboten für einen 
Besuch im Museum zu begeistern und zum aktiven kreativen Mitmachen und Ge-
stalten einzuladen, etwa durch adressatenbezogene Führungen, Kataloge und 
Publikationen, museumsdidaktische Aktivitäten, Mediaguides, Workshops und 
Seminare, Vorträge u. v. m). Außerdem erhalten Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren sowie grundsätzlich Schüler über 18 Jahre freien Eintritt in die staat-
lichen Museen und Sammlungen.

 – Im nichtstaatlichen Museumsbereich fördert die Landesstelle für die nichtstaat-
liche Museen u. a. die Entwicklung von museumspädagogischen Konzepten sowie 
die Planung und Einrichtung von museumspädagogischen Räumen (Beratung in 
Fragen der Museumspädagogik, der Vermittlung, Kommunikation und Bildung; 
Unterstützung von Modellprojekten für die Vermittlungsarbeit in Museen in Ko-
operation mit Museen, Schulen sowie museumspädagogischen Einrichtungen; 
Zertifikatskurs Museumspädagogik mit Fortbildungs- und Vernetzungsmöglich-
keiten im Bereich der kulturellen Bildung und Teilhabe gerade auch im Hinblick 
auf junge Menschen).

 – Das Haus der Bayerischen Geschichte (HdBG) kommt seinem Auftrag, „die 
geschichtliche und kulturelle Vielfalt Bayerns allen Bevölkerungsschichten, vor 
allem der jungen Generation, in allen Landesteilen zugänglich zu machen“, u. a. 
mit dem museums- und medienpädagogischen Zentrum „Bavariathek“ nach. 
Diese bietet Schulklassen die Möglichkeit, mit modernster technischer Ausstattung 
(Medienlabor, Greenscreen, Multitouch-Wand) kostenlose medienpädagogische 
Programme und Projekte durchzuführen und dabei Medienkompetenzen zu er-
werben.

 – In allen Ausstellungen des HdBG haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, 
Schülerinnen und Schüler sowie Studierende bis 30 Jahre freien Eintritt. Senio-
ren ab 65 Jahren, Schwerbehinderte ab 50 Prozent GdB (Grad der Behinderung) 
sowie Inhaber von Ehrenamtsausweisen haben ermäßigten Eintritt. Für Besuche 
des Museums sowie der Bavariathek in Regensburg gewährt das HdBG bayeri-
schen Schulklassen aller Jahrgangsstufen zudem einen Fahrtkostenzuschuss.
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 – Förderung kultureller Projekte im Rahmen der Förderrichtlinie Landesentwicklung – 
Regionalmanagement, wie z. B. das Projekt „Stärkung des (über-)regionalen 
sanften Kultur-Tourismus im LK Schwandorf“, „Kultur – Land – Heimat im LK 
Donau-Ries“ oder „Kultur und Genuss im Hofer Land“.

 – Im Bereich der Heimatpflege werden die Dachverbände mit wiederkehrenden Zu-
wendungen unterstützt, die diese insbesondere auch für die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen einsetzen.

 – Darüber hinaus werden auf Grundlage der Regionalkultur-Förderrichtlinie u. a. 
innovative Veranstaltungen und Projekte im Bereich der Heimatpflege und im 
Rahmen der Heimat-Digital-Regional-Förderrichtlinie fachübergreifende digitale 
Heimatprojekte unterstützt, die zum Teil auch zum Erhalt der kulturellen Teilhabe 
insbesondere für jüngere Menschen beitragen.

 – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können einen Anspruch auf Leistun-
gen für Bildung und Teilhabe haben, wenn sie bzw. ihre Eltern Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Bürgergeld – oder Sozialhilfe 
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) erhalten oder nur deshalb 
nicht erhalten, weil alle Bedarfe bis auf den Bedarf für Bildung und Teilhabe ge-
deckt sind. Sie können außerdem einen Anspruch auf Leistungen haben, wenn 
sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) oder Wohngeld/
Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) erhalten.

 – Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen u. a. Leistungen zur soziokulturellen 
Teilhabe. Anspruch auf Leistungen zur soziokulturellen Teilhabe können Kinder 
und Jugendliche bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres haben.

 – Förderfähig sind u. a. der (außerschulische) Unterricht (in qualifizierter Form) in 
künstlerischen Fächern (z. B. Musik, Malerei, Schauspiel) und vergleichbare an-
geleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung (z. B. Angebote von Volkshochschulen, 
Theaterworkshops, Museen, Deutsch- bzw. Sprachkurse, EDV-Kurse).

 – Auch die Bayerische Schlösserverwaltung bietet zahlreiche und vielfältige Maß-
nahmen zur Förderung der kulturellen Teilhabe junger Menschen an (Program-
me und Aktionen für Kinder, Jugendliche, Familien und Schulklassen, um sie mit 
niedrigschwelligen und altersgerechten Vermittlungsangeboten für einen Besuch 
zu begeistern und zum aktiven kreativen Mitmachen und Gestalten einzuladen, 
etwa durch adressatenbezogene Führungen, museumsdidaktische Aktivitäten, 
Mediaguides, Workshops und Familientage u. v. m). Außerdem erhalten Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren sowie grundsätzlich Schüler über 18 Jahre freien 
Eintritt in die Objekte der Bayerischen Schlösserverwaltung.

1.2 Welche Maßnahmen werden bisher für den Erhalt der kulturellen 
Teilhabe, insbesondere für jüngere Menschen, bis zum Ende der 
Legislaturperiode geplant (bitte mit Aufschlüsselung der Maßnahmen 
und der bisher geplanten Summen pro Maßnahme und Jahr pro 
Regierungsbezirk sowie Angabe der jeweiligen Titelgruppe, begin-
nend mit dem ersten Jahr, das unter Frage 1.1 nicht aufgeführt ist)?

Die unter Frage 1.1 genannten Maßnahmen (außer bereits abgeschlossene Projek-
te) werden in weiten Teilen weitergeführt. Hinsichtlich neuer Maßnahmen ist die Ent-
wicklung der Haushaltslage abzuwarten.
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2.1 Welche Maßnahmen wurden in den Jahren seit 2022 für den Erhalt 
der kulturellen Teilhabe, insbesondere für Menschen mit geringerem 
Einkommen jeglichen Alters, durchgeführt (bitte mit Aufschlüsselung 
der Maßnahmen und der bisher veranschlagten Summen pro Maß-
nahme und Jahr pro Regierungsbezirk sowie Angabe der jeweiligen 
Titelgruppe, beginnend mit dem Jahr 2022)?

Der Freistaat Bayern engagiert sich insbesondere in den folgenden Bereichen für eine 
erfolgreiche kulturelle Teilhabe der genannte Zielgruppe:

Erwerbsfähige Personen zwischen 15 Jahren und der maßgeblichen Altersgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung (derzeit zwischen 65 und 67 Jahren) mit gewöhn-
lichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die ihren Lebensunterhalt und 
den Lebensunterhalt der mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen 
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können, er-
halten Bürgergeld (nach § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB II). Ihre nicht erwerbsfähigen Familien-
angehörigen erhalten ebenfalls Bürgergeld (nach § 19 Abs. 1 Satz 2 SGB II).

Nichterwerbsfähige Personen und Personen, die die maßgebliche Altersgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung (derzeit zwischen 65 und 67 Jahren) erreicht haben 
und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln oder 
Vermögen bestreiten können, erhalten Sozialhilfeleistungen in Form von Hilfe zum 
Lebensunterhalt oder im Alter bzw. bei voller dauerhafter Erwerbsminderung in Form 
von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Die Sozialhilfe (SGB XII) sowie das Bürgergeld (SGB II) haben die Aufgabe, den not-
wendigen Lebensunterhalt (sog. soziokulturelles Existenzminimum) zu sichern. Für 
beide Rechtsbereiche gilt grundsätzlich, dass für Hilfebedürftige der notwendige 
Bedarf für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie für 
persönliche Bedürfnisse einschließlich Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in 
der Gemeinschaft durch den Regelbedarf abgegolten wird.

Die Bayerischen Staatstheater bieten verschiedene Ermäßigungen für Menschen mit 
geringem Einkommen und besonderen Bedürfnissen an:
 – Ermäßigte Eintrittskarten für Menschen mit Behinderung
 – Ermäßigungen für Studierende und junge Menschen:

–  Schüler, Studierende und Auszubildende: Diese Gruppen können ermäßigte 
Karten für 8 Euro erwerben, solange sie unter 30 Jahre alt sind.

–  München-Pass: Inhaber des München-Passes können ab 15 Minuten vor Vor-
stellungsbeginn an den Abendkassen der Bayerischen Staatstheater Rest-
karten zum Preis der Schülerermäßigung erwerben.

Das Haus der Kunst bietet die „Open Haus“-Reihe (letzter Freitag im Monat freier Ein-
tritt sowie offener Workshop für alle Altersstufen) an sowie freien Eintritt zu einzelnen 
Ausstellungen (bspw. derzeit „Glamour und Geschichte. 40 Jahre P1“, „Historische 
Dokumentation“ und „Luisa Baldhuber. Afterglow“); zahlreiche Eintrittsermäßigungen 
(z. B. für Bürgergeld-Empfängerinnen/-Empfänger, Rentnerinnen/Rentner, Menschen 
mit Behinderung, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Teilnehmende am Freiwilligen 
Sozialen Jahr).

Die staatlichen Bibliotheken sowie die öffentlichen Bibliotheken bieten nahezu kosten-
freie Nutzung an; verwiesen sei auch auf die Bayerische Staatsbibliothek mit zahlreichen 
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kostenfreien digitalen Informationsangeboten wie Bavarikon, Historisches Lexikon oder 
Literaturportal Staatliche Archive Bayern: kostenfreie Vermittlungsangebote hauptsäch-
lich in Form von analogen und digitalen Ausstellungen, Vorträgen, Archivführungen.

Die Tarifbestimmungen der staatlichen Museen und Sammlungen sehen einen er-
mäßigten Eintrittspreis für Studierende, Menschen über 65 Jahre und Schwerbehinderte 
sowie für Absolventen eines Freiwilligen Sozialen bzw. Ökologischen Jahres, für frei-
willig Wehrdienstleistende und Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetzes 
vor. Außerdem ist der Eintritt zu den Dauerausstellungen der staatlichen Museen und 
Sammlungen an allen Sonntagen auf 1 Euro reduziert. Diese Ermäßigungen tragen 
wirksam dazu bei, dass Menschen mit geringem Einkommen und besonderen Bedürf-
nissen der Zugang besser ermöglicht wird.

Die Programme Verbindungslinien und Mobiles Atelier des BBK-Landesverbands 
(BBK = Berufsverband Bildender Künstler )bieten eine kostenlose Teilhabe an quali-
tätsvollen Kunstpräsentationen und Vermittlungsangeboten.

In allen Ausstellungen des HdBG haben Senioren ab 65 Jahren, Schwerbehinderte 
ab 50 Prozent GdB sowie Inhaber von Ehrenamtsausweisen ermäßigten Eintritt. Das 
HdBG veranstaltet regelmäßig kostenlos zugängliche Sonderveranstaltungen und 
gewährt während dieser Veranstaltungen gleichzeitigen freien Eintritt in die Aus-
stellungen (z. B. beim „Bärenfest“ zur Bayerischen Landesausstellung 2024 [07. bis 
08.09.2024]). Das HdBG unterstützt ferner bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger 
mit Freikarten über den Verein KulTür Regensburg e. V. Im Übrigen wird auf die Ant-
wort zu Frage 1.1 verwiesen.

Studierende, Menschen über 65 Jahren und Schwerbehinderte sowie Absolventen 
eines Freiwilligen Sozialen bzw. Ökologischen Jahres, freiwillig Wehrdienstleistende 
und Freiwillige nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetzes erhalten in den Objekten 
der Schlösserverwaltung ermäßigten Eintritt. Außerdem finden in den Objekten der 
Schlösserverwaltung regelmäßig Aktionstage statt (z. B. UNESCO-Welterbetag in der 
Residenz Würzburg und im Markgräflichen Opernhaus Bayreuth), an denen für alle 
Besucherinnen und Besucher freier Eintritt gewährt wird. Von diesen Ermäßigungen 
profitieren auch Menschen mit geringem Einkommen und besonderen Bedürfnissen.

2.2 Welche Maßnahmen werden bisher für den Erhalt der kulturellen Teil-
habe, insbesondere für Menschen mit geringerem Einkommen, bis 
zum Ende der Legislaturperiode geplant (bitte mit Aufschlüsselung 
der Maßnahmen und der bisher geplanten Summen pro Maßnahme 
und Jahr pro Regierungsbezirk sowie Angabe der jeweiligen Titel-
gruppe, beginnend mit dem ersten Jahr, das unter Frage 1.1 nicht 
aufgeführt ist)?

Die unter Frage  2.1 genannten Maßnahmen (außer bereits abgeschlossene Projekte) 
werden weitergeführt. Hinsichtlich neuer Maßnahmen ist die Entwicklung der Haus-
haltslage abzuwarten.
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3.1 Wie viele der seit 2022 ausgegebenen Teilhabemittel nach Frage 1.1 
und 2.1 wurden für Maßnahmen und Förderungen in Regionalzentren1 
und Metropolen verwendet (bitte getrennt aufschlüsseln nach Maß-
nahme, nach Bezirk sowie innerhalb der Bezirke für Ausgaben für 
Regionen außerhalb der Regionalzentren in Prozent)?

3.2 Wie viele der für die Zukunft eingeplanten Teilhabemittel nach 
den Fragen 1.2 und 2.2 werden für Maßnahmen und Förderungen 
in Regionalzentren und Metropolen verwendet (bitte getrennt auf-
schlüsseln nach Maßnahme, nach Bezirk sowie innerhalb der Bezirke 
für Ausgaben für Regionen innerhalb und außerhalb der Metropolen 
und Regionalzentren in Prozent der Gesamtsumme)?

Die Fragen 3.1 und 3.2 werden gemeinsam beantwortet.

Das Projekt „Land.Schafft.Kultur“ der Landesvereinigung für Kulturelle Teilhabe Bay-
ern e. V. (2022 bis 2024) wird als praxisorientierte, qualitativ-empirische Bestandsauf-
nahme und Entwicklungsarbeit zur kulturellen Bildung und Teilhabe sowie konkrete 
Sichtbarmachung der kulturellen Bildung und Teilhabe in den Regionen Bayerns ge-
fördert. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

4.1 Welche Programme oder Projekte der CSU-FW-Staatsregierung zur 
kulturellen Teilhabe junger Menschen werden außerhalb der Metro-
polen und Regionalzentren gefördert (bitte tabellarisch auflisten mit 
Angabe des jeweiligen Finanzrahmens der jeweiligen Programme 
und Projekte)?

 – Kulturfonds Kulturelle Bildung; Förderung von partizipativen Projekten mit künst-
lerisch-kulturellem Schwerpunkt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bayern-
weit und mit besonderem Nachdruck in der Fläche

 – Kulturfonds Bayern Kunst; u. a. auch Förderung von Projekten, die ausdrücklich 
und prominent Vermittlungsprogramme für Kinder und Jugendliche beinhalten

 – Verband freier Kinder- und Jugendtheater Bayern (vfkjtb); Förderung von Gast-
spielen für junges Publikum an dezentralen Orten in Bayern außerhalb der etab-
lierten Bühnen, also in Kulturhäusern, Kindergärten, Schulen und Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendpflege

 – Bayerische Staatsbibliothek mit digitalen Angeboten
 – Staatliche Archive Bayern; Vermittlungsangebote auch in Form von digitalen Aus-

stellungen, Vorträgen, Archivführungen.
 – Die unter Frage 1 genannten Maßnahmen und Aktionen staatlicher Museen zur 

Förderung der kulturellen Teilhabe junger Menschen werden in allen Landes-
teilen angeboten. Die außerhalb von Metropolen und Regionalzentren gelegenen 
Häuser in Selb (Porzellanikon) und Frauenau (Glasmuseum) bieten ebenfalls ein 
sehr umfangreiches Vermittlungsprogramm für Kinder, Jugendliche, Familien und 
Schulklassen an.

1 Regionalzentren laut LEP sind die Städte Ingolstadt, Regensburg, Großraum Nürnberg, 
Großraum München, Würzburg, Augsburg. Vgl. https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_
upload/stmwi/Landesentwicklung/Dokumente/Instrumente/Landesentwicklungsprogramm/
Landesentwicklungsprogramm_Bayern_-_Nichtamtliche_Lesefassung_-_Stand_2020/LEP_
Stand_2018_Anhang_1_-_Zentrale_Orte.pdf 
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 – Die Förderprogramme der Landesstelle für nichtstaatliche Museen richten sich 
ebenfalls ganz dezidiert an alle über 1 200 Museen, die in Bayern zum großen Teil 
gerade außerhalb der Metropolen und Regionalzentren sehr zahlreich vertreten 
sind. Es ist eine Kernaufgabe der Landesstelle, die bayerische Museumsland-
schaft flächendeckend, gerade und ausdrücklich auch im Bereich der Museums-
pädagogik, zu unterstützen.

 – Die Programme Verbindungslinien und Mobiles Atelier des BBK-Landesverbands 
bieten eine kostenlose Teilhabe an qualitätsvollen Kunstpräsentationen und Ver-
mittlungsangeboten.

 – Das StMWi fördert das Theaterprojekt „Upschalten – Für die Energiewende“ mit 
bezuschussten Projektwochen in Dillingen, Hof und Landshut.

 – Für Leistungen zur soziokulturellen Teilhabe wurden in Bayern im Jahr 2022 rd. 
3,2 Mio. Euro und im Jahr 2023 rd. 4,7 Mio. Euro von den Landkreisen und kreis-
freien Städten (bei nahezu vollständiger Erstattung durch den Bund) ausgegeben. 
Von einer Aufschlüsselung dieser Ausgaben nach Regierungsbezirken wird ab-
gesehen, weil hierzu keine Daten vorliegen und eine Beschaffung nur mit einem 
unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand möglich wäre.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 1.1 verwiesen.

4.2 Mit welchen Maßnahmen wird sichergestellt, dass staatliche oder in 
Projekten oder dauerhaft staatlich geförderte kulturelle Angebote für 
Menschen mit geringem Einkommen in allen Landesteilen Bayerns 
zugänglich bleiben (bitte mit Angabe der zugrunde liegenden Maß-
nahmen und Haushaltsmittel)?

Alle Zuschüsse für staatliche Kultureinrichtungen und Förderungen von Kulturver-
anstaltungen führen dauerhaft zu einer Verringerung von Eintrittspreisen:
 – Ermäßigte Eintrittspreise an den Bayerischen Staatstheatern
 – Die ermäßigten Eintrittspreise von staatlichen Museen gelten bayernweit und 

somit selbstverständlich in allen Landesteilen.
 – Unterstützung regionaler Kinder- und Jugendtheater wie Theater Mummpitz, Theater 

Pfütze und Theater EUKITEA, die niedrigschwellige Kulturangebote bereitstellen
 – Förderung dezentraler Gastspiele durch das vfkjtb-Programm, um auch in länd-

lichen Regionen kostengünstige Theaterangebote zu ermöglichen.

4.3 Hat die Staatsregierung Kenntnis über die Möglichkeiten der Kom-
munen, eine Kofinanzierung leisten zu können, sollten Zuschüsse 
hieran gekoppelt sein?

„Bayern ist ein Kulturstaat“ und Kultur ist von Staat und Gemeinden zu fördern – so 
sieht es Art. 140 Bayerische Verfassung vor. Diesem Verfassungsauftrag gerecht 
zu werden, ist eine andauernde Herausforderung. Dabei sollen nach Art. 57 Abs. 1 
Gemeindeordnung (GO) neben dem Staat auch die Gemeinden im Rahmen ihrer 
Leistungsfähigkeit dazu beitragen, dass Bayern seinem Ruf als Kulturstaat gerecht 
bleiben kann. Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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5.1 Rainer Glaaps Buch „Publikumsschwund? Ein Blick auf die Theater-
statistik seit 1949“2 sowie kulturelle Teilhabeforschung und Nicht-Pu-
blikums-Monitoring wie KulMon3 zeigen trotz steigender Kulturaus-
gaben keine nachhaltige Erschließung neuer Besuchergruppen und 
Publika, sondern eine Verkleinerung des erreichten Personenkreises; 
wie plant die Staatsregierung, diesem Trend entgegenzuwirken?

Die Staatsregierung setzt im Theaterbereich auf folgende Maßnahmen:
 – Zielgruppenspezifische Angebote, insbesondere für junges Publikum
 – Aktive Publikumseinbindung durch interaktive Formate
 – Dezentrale Aufführungen durch Gastspielförderung
 – Niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten durch Workshops und Einführungsver-

anstaltungen
 – Vernetzung und Austausch durch Festivals wie das Südwindfestival

5.2 Welches Monitoring nutzt die Staatsregierung zur Kontrolle der Wirk-
samkeit der eingesetzten Mittel in Bezug zu den selbst gesteckten 
Zielen des LEP und des Koalitionsvertrages?

Im Sinne gleichwertiger Lebensbedingungen, dem Leitziel der Landesentwicklung, 
sind in allen Teilräumen Bayerns u. a. auch Einrichtungen und Angebote der Kunst 
und Kultur (z. B. Museen, Theater, Musikpflege und bildende Kunst sowie Bibliotheken 
und Archive) vorzuhalten (vgl. LEP, Kap. 8.4). Zentrale Orte nehmen entsprechende 
Versorgungsaufgaben für sich und für Gemeinden im Umland, insbesondere im länd-
lichen Raum, wahr. Die Pflege von Kunst und Kultur ist für Bayern als Kulturstaat von 
besonderem öffentlichen Interesse. Dabei kommt neben der staatlichen Ebene den 
Kommunen eine zentrale Bedeutung zu.

Die in der Anfrage angesprochenen, im Landesentwicklungsprogramm Bayern fest-
gelegten „Regionalzentren“, also die Städte Ingolstadt, Regensburg und Würzburg, 
und die „Metropolen“, also die Städte Augsburg und München sowie die Städte-
agglomeration Nürnberg/Fürth/Erlangen/Schwabach, wurden als hochrangigste Zen-
tren im System der Zentralen Orte im LEP ausgewiesen. Diese Zentren sollen für sich 
und die im weiteren Einzugsbereich liegenden Gemeinden eine Versorgungsfunktion 
übernehmen. Dazu sollen überörtliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge, auch im 
Kulturbereich, dort gebündelt werden.

Die in den Regionalzentren und Metropolen polyzentral gebündelten überregionalen 
Kultureinrichtungen, wie Theater, Museen und Opernhäuser, dienen damit gerade 
auch der kulturellen Teilhabe des ganzen Landes, auch des ländlichen Raums. Ein 
Monitoring durch die Landesentwicklung der in Regionalzentren und Metropolen ein-
gesetzten Mittel findet nicht statt und wäre aufgrund deren überörtlichen Versorgungs-
charakters mit Blick auf die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse auch nicht 
aussagekräftig.

Eine Berichterstattung über die Umsetzung des LEP erfolgt im Rahmen der Raum-
beobachtung, mit regelmäßigen thematischen Daten zur Raumbeobachtung und mit 

2 Vgl. https://www.kulturmanagement.net/Themen/Buchrezension-Publikumsschwund-Ein-Blick-
auf-die-Theaterstatistik-seit-1949,4666 

3 Vgl. https://www.iktf.berlin/kulmon/ 
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Raumordnungsberichten (www.stmwi.bayern.de4). Ferner enthalten die regelmäßigen 
Heimatberichte umfangreiche Informationen und Daten zur Entwicklung des ländlichen 
Raums und der Verdichtungsräume in Bayern (www.stmfh.bayern.de5).

5.3 Welches Monitoring nutzt die Staatsregierung in Bezug zur messbaren 
Verteilung von Mitteln innerhalb der Metropolen und Regionalzentren 
und außerhalb dieser?

Ein Monitoring wird derzeit nicht eingesetzt (siehe auch Antwort zu Frage 5.2).

4 https://www.stmwi.bayern.de/landesentwicklung/raumbeobachtung/daten-zur-raumbeobachtung/

5 https://www.stmfh.bayern.de/heimat/Heimatbericht_2023.pdf
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.

Bayerischer Landtag    19. Wahlperiode  Seite 14 / 14 Drucksache 19 / 5768

http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen

	1.1	Welche Maßnahmen wurden in den Jahren seit 2022 für den Erhalt der kulturellen Teilhabe, insbesondere für jüngere Menschen, durchgeführt (bitte mit Aufschlüsselung der Maßnahmen und der bisher veranschlagten Summen pro Maßnahme und Jahr pro Regierungs
	1.2	Welche Maßnahmen werden bisher für den Erhalt der kulturellen Teilhabe, insbesondere für jüngere Menschen, bis zum Ende der Legislaturperiode geplant (bitte mit Aufschlüsselung der Maßnahmen und der bisher geplanten Summen pro Maßnahme und Jahr pro Re

	2.1	Welche Maßnahmen wurden in den Jahren seit 2022 für den Erhalt der kulturellen Teilhabe, insbesondere für Menschen mit geringerem Einkommen jeglichen Alters, durchgeführt (bitte mit Aufschlüsselung der Maßnahmen und der bisher veranschlagten Summen pr
	2.2	Welche Maßnahmen werden bisher für den Erhalt der kulturellen Teilhabe, insbesondere für Menschen mit geringerem Einkommen, bis zum Ende der Legislaturperiode geplant (bitte mit Aufschlüsselung der Maßnahmen und der bisher geplanten Summen pro Maßnahm

	3.1	Wie viele der seit 2022 ausgegebenen Teilhabemittel nach Frage 1.1 und 2.1 wurden für Maßnahmen und Förderungen in Regionalzentren und Metropolen verwendet (bitte getrennt aufschlüsseln nach Maßnahme, nach Bezirk sowie innerhalb der Bezirke für Ausgab
	3.2	Wie viele der für die Zukunft eingeplanten Teilhabemittel nach den Fragen 1.2 und 2.2 werden für Maßnahmen und Förderungen in Regionalzentren und Metropolen verwendet (bitte getrennt aufschlüsseln nach Maßnahme, nach Bezirk sowie innerhalb der Bezirke

	4.1	Welche Programme oder Projekte der CSU-FW-Staatsregierung zur kulturellen Teilhabe junger Menschen werden außerhalb der Metropolen und Regionalzentren gefördert (bitte tabellarisch auflisten mit Angabe des jeweiligen Finanzrahmens der jeweiligen Progr
	4.2	Mit welchen Maßnahmen wird sichergestellt, dass staatliche oder in Projekten oder dauerhaft staatlich geförderte kulturelle Angebote für Menschen mit geringem Einkommen in allen Landesteilen Bayerns zugänglich bleiben (bitte mit Angabe der zugrunde li
	4.3	Hat die Staatsregierung Kenntnis über die Möglichkeiten der Kommunen, eine Kofinanzierung leisten zu können, sollten Zuschüsse hieran gekoppelt sein?

	5.1	Rainer Glaaps Buch „Publikumsschwund? Ein Blick auf die Theaterstatistik seit 1949“ sowie kulturelle Teilhabeforschung und Nicht-Publikums-Monitoring wie KulMon zeigen trotz steigender Kulturausgaben keine nachhaltige Erschließung neuer Besuchergruppe
	5.2	Welches Monitoring nutzt die Staatsregierung zur Kontrolle der Wirksamkeit der eingesetzten Mittel in Bezug zu den selbst gesteckten Zielen des LEP und des Koalitionsvertrages?
	5.3	Welches Monitoring nutzt die Staatsregierung in Bezug zur messbaren Verteilung von Mitteln innerhalb der Metropolen und Regionalzentren und außerhalb dieser?

	Hinweise des Landtagsamts

